
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Protschka, Berengar Elsner 
von Gronow, Peter Felser, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/24667 –

Verstöße und Sanktionen – Nationale Verstoßdatei im Seefischereigesetz

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Um zu gewährleisten, dass die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) der Euro-
päischen Union (EU) in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen angewendet wird 
und um die Sanktionierung von Verstößen zu harmonisieren, hat die EU eine 
Verstoßdatei sowie ein Punktesystem für schwere Verstöße im Bereich der 
Seefischerei eingeführt (https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/infringement
s_sanctions_de). Zur Umsetzung dieser Vorgaben auf innerstaatlicher Ebene 
wurden entsprechende Regelungen im Seefischereigesetz (SeeFischG) und in 
der Seefischereiverordnung (SeefiV) ergänzt (https://www.ble.de/DE/Themen/
Fischerei/Verstossdatei/Verstossdatei_inhalt.html). Demzufolge werden Ver-
gehen, die von deutschen Staatsangehörigen begangen wurden, aber auch sol-
che, die von Fischereifahrzeugen begangen wurden, die berechtigt sind, die 
deutsche Flagge zu führen, in einer nationalen Verstoßdatei des SeeFischG do-
kumentiert (http://www.gesetze-im-internet.de/seefischg/__14.html). Darüber 
hinaus werden Verstöße, die bei Ausübung der Seefischerei im Küstenmeer 
oder der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Deutschlands begangen 
wurden, ebenfalls eingetragen (ebd. SeeFischG). Im Falle von schwerwiegen-
den Fischereiverstößen greift in Deutschland ein Punktesystem (http://www.g
esetze-im-internet.de/seefiv/anlage_5.html). Diese zur Sanktion verhängten 
Punkte werden ebenfalls in der nationalen Verstoßdatei erfasst, welche durch 
die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), eine zentrale Um-
setzungsbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL), verwaltet wird (ebd. www.ble.de).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Gemäß § 14 Absatz 1 des Gesetzes zur Regelung der Seefischerei und zur 
Durchführung des Fischereirechts der Europäischen Union (Seefischereigesetz 
– SeeFischG) ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 
berechtigt, die in § 14 Absatz 3 SeeFischG genannten Daten zu erheben und in 
der nationalen Verstoßdatei zu speichern. Die Aufzählung in § 14 Absatz 3 See-
FischG ist abschließend, sodass zwar Jahr, Art und Ort des Verstoßes genannt 
werden können, nicht hingegen die Form der Sanktionierung.
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Die seitens der BLE bereitgestellten Daten der nationalen Verstoßdatei entspre-
chen dem Stand am 30. November 2020.
Die Daten beziehen sich auf Verstöße, die von Bundes- und Landesbehörden 
bei Land- und Seekontrollen aufgedeckt worden sind. Es werden ausschließlich 
abgeschlossene Vorgänge in der Verstoßdatei erfasst. Das bedeutet, dass die 
Eintragung in die nationale Verstoßdatei erst erfolgt, wenn die Entscheidung 
über den Verstoß bestandskräftig geworden ist. Dies führt in den Fällen, bei de-
nen z. B. aufgrund von Gerichtsentscheidungen die Eintragung erst zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgte, dazu, dass aktuell noch Verstöße in der Verstoßda-
tei dokumentiert sind, bei denen der Verstoß länger zurückliegt. Die Jahreszahl, 
unter der der Verstoß erfasst ist, bezieht sich hingegen nicht auf das Jahr, in 
dem der Verstoß in die Verstoßdatei eingetragen wurde, sondern auf das Jahr, in 
dem der Verstoß begangen worden ist. Zugleich sind Verstöße nicht immer ei-
nem einzelnen Tag zuzuordnen, sondern werden je nach Fall für eine gesamte 
Fangreise erfasst. In den Fällen, in denen die Fangreisen über den Jahreswech-
sel erfolgten, können die Verstöße entsprechend jeweils zwei Jahren zugeordnet 
werden. Zu diesen Fällen erfolgt in den Anlagen jeweils eine separate Darstel-
lung.
Bei der Betrachtung der Daten sind darüber hinaus die zu berücksichtigenden 
Löschfristen in § 13 und § 14 Absatz 3 SeeFischG zu beachten. Dementspre-
chend steht nur noch ein Teil der angefragten Daten zum jetzigen Zeitpunkt zur 
Verfügung. Bei den in den Anhängen dargelegten Informationen handelt sich 
somit um die Verstöße, die aktuell (Stand: 30. November 2020) in der Verstoß-
datei dokumentiert sind.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass es aufgrund der Art der Abfrage zur 
mehrfachen Aufführung einzelner Datensätze in den Tabellen zu den jeweils 
einschlägigen Fragen kommt.

1. Wie viele Verstöße von deutschen Staatsangehörigen wurden nach Kennt-
nis der Bundesregierung seit dem Jahr 2012 bis dato in der nationalen Ver-
stoßdatei des SeeFischG dokumentiert (bitte nach Jahr, Art und Ort des 
Verstoßes, dem Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit bzw. einer Straftat 
und Form der Sanktionierung aufschlüsseln)?

Verstöße von deutschen Staatsangehörigen sind in den tabellarischen Übersich-
ten, Anlage 1, Tabelle 1a bis 1f dargestellt. Die Verstöße, die auf Fangreisen im 
Zeitraum der Jahreswechsel aufgedeckt worden sind, sind in der Tabelle 1g ent-
halten.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Vorbemerkung der Bundesregie-
rung verwiesen.

2. Wie viele Verstöße wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit dem 
Jahr 2012 bis dato in der nationalen Verstoßdatei des SeeFischG doku-
mentiert, die auf Fischereifahrzeugen begangen wurden, die berechtigt 
sind, die deutsche Flagge zu führen (bitte nach Jahr, Art und Ort des Ver-
stoßes, dem Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit bzw. einer Straftat und 
Form der Sanktionierung aufschlüsseln)?

Verstöße, die auf bzw. mit Fischereifahrzeugen begangen wurden, die berech-
tigt sind, die deutsche Flagge zu führen, sind in den tabellarischen Übersichten, 
Anlage Tabelle 2a bis 2g dargestellt. Die Verstöße, die auf Fangreisen im Zeit-
raum der Jahreswechsel aufgedeckt worden sind, sind in der Tabelle 2h enthal-
ten.
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Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Vorbemerkung der Bundesregie-
rung verwiesen.

3. Wie viele Verstöße wurden nach Kenntnis der Bundesregierung bei der
Ausübung der Seefischerei im Küstenmeer oder der AWZ seit dem Jahr
2012 bis dato in der nationalen Verstoßdatei des SeeFischG dokumentiert
(bitte nach Jahr, Art und Ort des Verstoßes, dem Tatbestand einer Ord-
nungswidrigkeit bzw. einer Straftat und Form der Sanktionierung auf-
schlüsseln)?

In der Verstoßdatei werden für den „Ort des Verstoßes“ nur die Fanggebiete der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) 
erfasst; daher ist eine Differenzierung der Verstöße danach, ob diese im Küsten-
meer oder in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) begangen wurden, 
nicht möglich.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Vorbemerkung der Bundesregie-
rung verwiesen.

4. Wie viele schwere Verstöße von Inhabern einer Fanglizenz und/oder von
Kapitänen, die zum Führen von Fischereifahrzeugen aufgrund eines Befä-
higungszeugnisses der Bundesrepublik Deutschland für den nautischen
Dienst befugt sind, wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit Ein-
führung des Punktesystems im Jahr 2012 bis dato in der nationalen Ver-
stoßdatei des SeeFischG dokumentiert (bitte nach Jahr, Art und Ort des
Verstoßes, dem Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit bzw. einer Straftat,
Anzahl der Strafpunkte und Form weiterer Sanktionierung aufschlüsseln)?

Die Anzahl der schweren Verstöße, die von Inhabern einer Fanglizenz und oder 
von Kapitänen mit deutschem Befähigungszeugnis begangen worden und die 
derzeit in der nationalen Verstoßdatei enthalten sind, sind der nachstehenden 
Tabelle zu entnehmen; es werden die ursprünglich festgesetzten Punkte aufge-
führt:

Jahr Art Ort verletzte Normen Anzahl der
festgesetzten Punkte

2016 Fangerlaubnis 27.3.d.24* § 18 SeeFischG 6
2018 Logbuchführung Deutscher Hafen Art. 14 VO 1224/2009** 3
2019 Logbuchführung 27.3.c.22 Art. 12 VO 2016/1139*** 3

Es wird auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.
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Statistische Untergebiete von Fanggebieten der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO)

Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen 
Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 
2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) 
Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 
und (EG) Nr. 1966/2006

Verordnung (EU) 2016/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 zur Festlegung eines 
Mehrjahresplans für die Bestände von Dorsch, Hering und Sprotte in der Ostsee und für die Fischereien, die diese 
Bestände befischen, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2187/2005 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 1098/2007 des Rates
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5. Wie viele Kapitäne eines Fischereifahrzeuges haben nach Kenntnis der 
Bundesregierung seit Einführung des Punktesystems für schwere Verstöße 
erstmalig, zum zweiten Mal, zum dritten Mal und zum vierten Mal 18 
Punkte oder mehr erreicht?

Bisher hat kein Kapitän erstmalig 18 Punkte für schwere Verstöße erhalten.

6. Wie viele schwere Verstöße gegen die Vorschriften der GFP von Kapitä-
nen eines Fischereifahrzeuges, das die Flagge eines anderen Mitgliedstaa-
tes der EU oder eines Drittlandes führt und Seefischerei im Küstenmeer 
oder in der AWZ ausübt, wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 
dem Jahr 2012 bis dato in der nationalen Verstoßdatei des SeeFischG do-
kumentiert (bitte nach Jahr, Flagge des Fischereifahrzeuges, Herkunftsland 
des Kapitäns, Art und Ort des Verstoßes, dem Tatbestand einer Ordnungs-
widrigkeit bzw. einer Straftat, Anzahl der Strafpunkte bei Flaggenmitg-
liedstaat und Form weiterer Sanktionierung aufschlüsseln)?

Die Verfahren zu Verstößen von Kapitänen eines Fischereifahrzeuges, das die 
Flagge eines anderen Mitgliedstaates der EU oder einer Drittlandes führt und 
Seefischerei im deutschen Küstenmeer oder in der deutschen AWZ ausübt, 
wird in der Regel an den jeweiligen Flaggenstaat abgegeben und dort weiter-
verfolgt. Diese Vorgehensweise ist in Artikel 86 Absatz 1 der Fischereikontroll-
verordnung (EG) Nummer 1224/2009 vorgesehen und soll die Durchsetzung 
wirksamer Sanktionsmaßnahmen gewährleisten.
Daher sind derzeit in der nationalen Verstoßdatei keine entsprechenden Verstö-
ße gespeichert.

7. Wie viele Anträge auf Fischereiförderung nach dem Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds (EMFF) wurden seit dem Jahr 2014 bis dato 
auf Grund von Eintragungen von Punkten für schwere Verstöße in der Ver-
stoßdatei des SeeFischG nicht bewilligt (bitte nach Jahr, vorgesehener Art 
und vorgesehenem Ort der Fördermaßnahme aus dem EMFF aufschlüs-
seln)?

Seit dem Jahr 2014 sind nach Kenntnis der Bundesregierung keine Anträge auf 
Fischereiförderung nach dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds auf 
Grund von Eintragungen von Punkten für schwere Verstöße in der nationalen 
Verstoßdatei abgelehnt worden.
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